
 
 

Bezahlter  
Weiterbildungsurlaub??  
  
Das Institut Unterstrass ermöglicht mit der Organisation des Lernvikariats 
 

Lehrkräften der Vorschule und Primarstufe 
 
einen bezahlten Weiterbildungsurlaub von 5 Wochen im Januar/Februar 2009. 
 
Gestützt auf den Erziehungsratsbeschluss von 28.01.97 organisieren wir für die Studierenden gegen En-
de ihrer Ausbildung ein Lernvikariat. Ziel für die Studierenden ist es, während mindestens drei Wochen 
eine Klasse mit allen Verpflichtungen zu führen.  
 
 
 
Das Modell Unterstrass Die Rahmenbedingungen 
 
sieht vor: 
 
- eine Verlängerung zu Gunsten einer ech-

ten Praxissituation, 

- eine angemessene Begleitung der Stu-

dierenden während der ganzen Zeit des 

Vikariats durch Fachleute des Instituts 

(Supervision, Einzelberatungen), 

- die Möglichkeit, aktiven Lehrpersonen 

der Primarschule die Gelegenheit für ei-

nen längeren Weiterbildungsurlaub zu 

geben, den sie sich auch leisten können. 

 
 
- Die Lehrkraft ist seit mindestens fünf Jahren im 

Schuldienst. 

- Sie verpflichtet sich, während der ganzen Dau-

er des Urlaubs ein individuelles Weiterbil-

dungsprojekt zu planen und durchzuführen. 

(s. beigelegtes Merkblatt der Bildungsdirektion) 

- Es handelt sich um einen Urlaub, bei dem die 

Lehrkraft der Studentin oder dem Studenten  

pauschal eine Spesenvergütung von Fr. 150.– 

pro Schulwoche entrichtet. Vertragspartner ist 

das Institut Unterstrass. 

- Schulleitung und Schulpflege sind umfassend 

orientiert und stehen hinter der Beurlaubung. 
 



 

 

Wir suchen 13 Lehrpersonen der Vorschule und 23 Lehrpersonen der Primarstufe, welche ihre 

Stelle in der Zeit vom 05.01.09 bis 06.02.09 (5 Wochen) einem unserer Studierenden zur Ver-

fügung stellen würden. 
 

Zeitlicher Ablauf: 
- Bis 15. Juni: Die LP prüft, in Absprache mit der Schulleitung, ihre Weiterbildungs- bzw. Täti-

keitmöglichkeiten und reicht diese als Antrag an ihre Gemeindeschulpflege (GSP) ein. Die GSP 
leitet den bewilligten Antrag bis am 15. Juni an das Volksschulamt (VSA) weiter. Das VSA be-
nachrichtigt die LP und die GSP daraufhin, ob der Antrag den Kriterien entspricht. Das VSA 
sendet dem Institut Unterstrass eine Liste der LP ein, deren Anträge bewilligt wurden. 

- Ende September: Das Institut Unterstrass teilt dem VSA mit, in welchen Klassen Lernvikariate 
durchgeführt werden und welche LP beurlaubt werden sollen.  
Wenn mehr Klassen für Lernvikariate zur Verfügung stehen als nötig sind, werden die Anträge 
nach der Reihenfolge des Einganges beim VSA berücksichtigt. Das VSA benachrichtigt die LP 
denen ein bezahlter Urlaub gewährt wird mittels Urlaubsverfügung. 

- Im November: Das Institut Unterstrass schliesst mit der LP einen Vertrag ab und macht eine 
Meldung der Zuteilung an die Studierenden und an die LP. An einer Informationsveranstaltung 
am Institut Unterstrass werden der konkrete Ablauf sowie Aufgaben und Pflichten der Beteilig-
ten (Lehrperson, Vikar/in, Kontaktperson im Schulhaus) geklärt. 

- Bis Ende März: Die LP reicht beim VSA via GSP eine Bestätigung ihrer absolvierten Weiterbil-
dung bzw. Tätigkeit ein. 

 
 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:  

Annette Fluri Monica Lutz 

Leiterin berufspraktische Ausbildung Vorschule Sekretariat 

Institut Unterstrass an der PHZH Institut Unterstrass an der PHZH 

043 255 13 57 043 255 13 53 
 

Georges Berli 

Leiter Studiengang Primarstufe 

Institut Unterstrass an der PHZH 

043 255 13 76 
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